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Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums

Baden , vom Jahre 1843 .

Einundzwanzigſte Plenarſitzung vom 1. Juni .

ie vierte Commiſſion erſtattet mündlichen Bericht

über die von mehreren Diöceſanſynoden ausgegangenen

Anträge wegen Beſtreit ung der Koſten für die

Schulprüfungen aus Localfonds .

Die Synode ſtimmt der Anſicht der Commiſſion bei , welche

es für unangemeſſen hält , derartige Koſten auf Fonds zu über —

nehmen , welchen nur milde Zwecke zum Grunde liegen , und

◻eren vollſtändige Erreichung dadurch verhindert werde . Sie

glaubt , daß nur für eigentliche Schulbedürfniſſe beſtimmte Local —

fonds zu Tragung ſolcher Koſten könnten angehalten werden ,

in allen andern Fällen aber die Gemeindekaſſen einſtehen müßten .

Man ging über zur Fortſetzung der Discuſſion über den

von der erſten Commiſſion über

die Wahlordnung

erſtatteten Bericht

Zu §. 20 der Wahlordnung beantragte die Commiſſion

eine authentiſche Interpretation deſſelben dahin , daß nämlich

der Wahlmann zur Wahl des Deputirten für die Generalſynode

von den Mitgliedern des Kirchengemeinderathes geiſtlichen wie

weltlichen Standes , jedoch nur aus den weltlichen Mitgliedern ,

mit Ausſchluß der geiſtlichen , im Kirchengemeinderathe etwa
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itz habenden Lehrer , gewählt werden ſolle , und das Letztere

ebenſo für den Abgeordneten der Generalſynode gelte .1

Ein Mitglied ſtellte im Verlaufe der Discuſſion ſeinen An —

trag dahin , dem berührten Paragr die Interpretation zu

geben , daß den geiſtlichen Mitgliedern des Kirchengemeinde

rathes ſowohl actives als paſſives Wahlrecht zuſtehen f

Beide Anträge wurden verworfen : der der Commiſſion mit

14 gegen 9 und der zuletzt erwähnte mit 22 Sti

In Folge dieſer doppelten Verwerfung wirden

die doctrinäre Auslegung dieſes Paragraphen in

zu §. 19 d 21 der W̃᷑

den Antrag , die Beſtimmungen dieſer D

Wahlcommiſſiär ( vergl . Mitth . Nr. 6 die Wahlen

zur Generalſynode dahin abzuände

Da 8 der erſte Kir 0 ſſen d

den Wahlcommiſſär zu ernenne dieſer aberef die

Wahlen der geiſtlichen Abgeordneten außerhalb des

Wahlbezirks zu nehmen ſey .

Eine Minorität der Commiſſion entwickelte mundlich ihre

Anſicht dahin , daß es wohl rathſamer ſey, bei den bisherigen

Beſtimmungen ſtehen zu bleiben . Bedenklich ſcheine es, dem

Oberkirchenrath die Beſtimmung des Wahlcommiſſärs zu über —

laſſen , weil er dann auch um ſo mehr mittelbaren Einfluß auf

die Wahlen ausüben könne . Ein Mitglied bemerkte , dies könne

auch jetzt auf verſchiedene Weiſe geſchehen , wenn der Ober

kirchenrath auf die Wahlen zu influiren beabſichtige . Sey der

Wahlcommiſſär aus einem andern Bezirk , ſo werde immer ſein

Einfluß unmerkbarer ſeyn , als wenn er Dekan der wäh

lenden Diöceſen iſt . Derſelbe Abgeordnete bemerkt : Es ſe

nicht mehr die Zeit , Anträge zu ſtellen , weil ſie wegen des

nahen Schluſſes nicht mehr gehörig vorberathen und begutachtet

werden könnten , ſonſt würde er zur Wahlordnung den Antrag
ſtellen :

Dekane ſind wählbar oder nicht in dem Wahlbezirk ,
dem ſie angehören .

Er hoffe , die nächſte Generalſynode werde im Intereſſe größerer

Unbefangenheit der Wahlen dieſen Gedanken wieder aufnehmen
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zon andern Rednern wurde bemerkt , daß darum kein Grund

zu einer Ae vorliege , weil die Protokolle der älteren

Dekane im Allgemeinen nicht mangelhafter als manche der

en geweſen ſeyen , einige ſich ſogar durch eine ſorgfältige

Bearbeitung ausgezeichnet hätten

Die Mehrzahl der Mitglieder ſprach ſich noch im Sinne

der Minorität aus , und bei der Abſtimmung wurde der Com

miſſionsantrag der Majorität mit 16 gegen 7 Stimmen ver —

worfen , u 8 a ein Verbleiben noch dabei hat , daß

ſtälteſt Dekane des Bezirks die Wahlen zu leiten

Ferner hatte die Commiſſion zu §. 8 der proviſoriſchen 31

ſätze der Geſchäftsord ſ(vergl. Mitth . Nr. 2 S. 20 und

Nr. 3 S. 27 ) beantragt , die Worte :

„ der Erſatzmann iſt von der Oberkirchenbehörde einzu

berufen “ ,

in die umzuändern :

kann einberufen werden “
8 NAHA 1 R Saung 4 1

U Al g 0 jedoch von der Synode abgelehnt .

Bei der nun vorgenommenen Abſtimmung über gedachten Para

graphen der Zuſätze wurde derſelbe nach ſeinem ganzen Inhalt

t 18 gegen 5 Stimmen angenommen

Die vierte Commiſſion erſtattete hierauf Bericht über einen

Synodalantrag :

Die Beaufſichtigung der Kirchen , Pfarr - und Schul

häuſer durch Staatsbaumeiſter betreffend

Die Commiſſion ſtellt am Schluſſe ihres Berichts den Antrag ,

den Wunſch in ' s Protokoll

Der evangeliſche Oberkirchenrath möge ſich damit be

ſchäftigen , ſobald es die Verhältniſſe , geſtatten , eine

Aenderung zu treffen , vermöge welcher die Kirchen ,

Pfarr - und Schulgebäude , welche von Patronatsherr

ſchaften , Gemeinden oder anderen Baupflichtigen , mit

Ausnahme der Staats - und kirchlichen Fonds , gebaut

und Uunterind unter die Aufſicht von Staatsbaumeiſtern geſtellt
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und von Jahr zu Jahr von ſolchen viſitirt und die

Ji ſitationen angewieſen werden , nach dem Ergebniß ihr

Prüfungen in zu erſtattenden Relatione die erfe

lichen Reparaturen , beziehungsweiſe Neubaut bei dem

großherzoglichen Oberkirchenrath zur Anzeige zu bringen

Im Laufe der Discuſſion beantrag 1 Mitglied , den

Wunſch in ' s Protokoll niederzulegen

Der großherzogliche Oberkirchenrath möge die Deka
9anweiſen , bei ihren Viſitationen auch über den Zuſtand

dieſer Gebäude nach genommener Einſicht zu berichten

eſer Ant r R rn unterſtützt ,

und , nachdem der Commiſſtionsantra

20 Stimmen angenommen

Di e E 6 dlick

Antrag aus der Diöceſe Mosbach , betreffend

Die Verwandlung der Dotationen der vormals

ziſchen Rectorate zu Beſoldungen der Lehrer an höhe

Bürgerſchulen

Die Commiſſion war der Anſicht , daß die S

allgemeines Geſetz erledigt zu ſeyn ſcheine , und ſtellte daher
366 7 * 4 1406dieſelbe auf ſich beruhen u ſſü

0den Antrag ,

Wunſch in ' s Protokoll niederzulege

Die hohe Staatsregierung mögend lli

rückſich d die Schüler dieſer Anſtalt , welche

ſtudiren wollen , von den erſten zrern derſelben in der

griechiſchen Sprache unterrichtet würd

In einer kurzen Discuſſion über dieſen rd
das urſprüngliche Verhältniß dieſer Rectorate näher entwickelt

und der Wunſch einer ganzen Reviſion der höheren Bürger

ſchulen ausgeſprochen

Ein Mitglied wünſchte den in der Eingabe entwickelten
Stand der Sache der hohen Regierung zur geneigten Berück

ſichtigung empfohlen , während ein anderes den Antrag ſtellte
es möge der Oberkirchenrath nach genauer Unterſuchung der

Sache das in Frage geſtellte Stiftungsgut vom Staat zurück



erbitten . Von einer andern Seite her wurden Erläuterungen

geben , die ſich auf Beurtheilung des Standes der in Frage

kommenen Angelegenheit bezogen . Es wurde bemerkt , wie

dieſe urſprünglichen Rectoratsbeſoldungen ſo überaus gering

geweſen ſeyen , daß ſie unmöglich hätten genügen können . Erſt

jetzt ſeyen ſie durch Zuſchüſſe aus Gemeinde - und Staatsmit —

teln ſo weit 8 worden , daß ſie zur Unterhaltung der

ſeyen. Man könne durchaus nicht behaupten ,

daß di dect tsbeſoldungen ihrem Zweck entzogen ſeyen , da

6 er Kirchenfond ebenſowohl für die Schulen wie

für die Kirchen Verbindlichkeiten habe . Von dieſer Seite her

wurde daher der Antrag auf Tagesordnung geſtellt , wel —

cher , da bei der Abſtimmung Gleichheit der Stimmen war ,

Erklärung Präſidenten , daß er dem Antrag bei —

trete , zum Beſchluß der Synode erhoben wurde

e erſte Commiſſion erſtattete hierauf nachſtehende Berichte :

1 ber den Antrag auf einen Einigungspunkt ſämmtlicher)

evangeliſch - proteſtantiſcher Kirchen in Deutſchland nach Art

des corpus Evangelicorum . Der Antrag der Commif

ſion ging dahin , dieſen Gegenſtand vorderhand auf ſich
beruhen zu 8

2 ) über eine Synodalarbeit des Pfarrers Dr . Röther , die

Autonomie der evant geliſchen Landeskirche betreffend , mit

dem Antrag , die Sache auf ſich beruhen zu laſſen ;

3 ) über den Antrag

e

ines Mitgliedes der Synode wegen

Benennung des lan

miſſärs bei der Generalſynode (ſ. Mitth . Nr. 6 S. 84 )

E es

desherrlichen und oberbiſchöflichen Com —

Der Antrag der Commiſſion ging dahin

Die Generalſynode wolle an Seine Königliche Ho —

heit den Großherzog die unterthänigſte Bitte ſtellen , den

§. 2 und 11 Beil . B der Vereinsurkunde entſprechend ,

den §. 9 dahin vervollſtändigen zu wollen , daß sub

Nr. 5 den Worten : „ der ganzen Generalſynode präſidirt

ein landesherrlicher Commiſſarius “ beigeſetzt werden wolle

igleich oberbiſchöflicher Commiſſär iſt “

———————
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Dieſe drei Commiſſionsanträge werden einzeln zur Abſtim

mung gebracht und ſämmtlich ohne weitere Discuſſion ange

nommen

Ueber verſchiedene Anträge der Däöceſanſynoden rſtattete

nunmehr die ſiebente Commiſſion Bericht ämlick

(71) Verlegung des Erntedankfeſtes auf den erſten

tag nach Martini , ſtatt auf

Monats October

den letzten Sonntag des

Antra 8 48 f N 5 der Se1 1

geht dahin , die Sache auf ſich

Dringlichkeit dieſer Verlegung aus den in höchſter Sanction

angegebenen Gründen
5 1 M R2 Intra der

u 1 N N ˖ (C

feſſion und Zahl de Caufpathe

7 W̃ Anweſenh t derſelhe heſchließt di S86a ) Wegen Anweſenheit derſelben beſchlie bie 2

node , den Gegenſtand auf ſich beruhen zu laſſen

b ) Die Confeſſion der Taufpathen betreff

die Majorität der Commiſſion den Antrag geſtellt , daß

öbei jeder Taufe eines proteſtantiſchen Kindes wenigſtens

ei1 Taufpatl d rConfeſſi ö ſey ſolle

Die Minorität dage

dieſer Beziehung volle § ſtatten mög Die

2 Majorität mit 21 Stim

men be

c ) Die Zahl der Tauf Fon

miſſion vor , daß derſelbe öchſtens ſechs genommer

werden dürften . Die Synode beſchließt aber , die Sache

auf ſich beruhen zu laſſen .

3 ) auf Remuneration der Geiſtlichen für Neben

als Beamte des bürgerlichen Standes , welchem

die Commiſſion beitra

In Anbetracht deſſen , was der Staat für den Penſions
und Wittwenfond in neueſter Zeit gethan habe , beſchließt die

Synode , über dieſen Gegenſtand zur Tagesordnung überzugehen
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) Ueber den Antrag der Diöceſen Mahlberg und L ahr

wegen Unterſtützung dienſtunfähiger Candidaten , Vicare

und Pfarrverweſer ſtellte die Commiſſion , geleitet durch

die Betrachtung , wie ſehr es an geeigneten Mitteln zur

N. ＋
Erreichung dieſer wohlthätigen Abſicht im Augenblick noch

fehle , den Antrag , die Sache hier auf ſich beruhen

laſſen . Ein Abgeordneter trug dagegen an , doch den

Wunſch in ' s Protokoll niederzulegen , daß die oberſte Kir —

chenbehörde dieſen Gegenſtand in näherer Berathung thun —

hſt kſichtigen m Dieſer Antrag wird zuerſt zur

bracht und von der Synode angenommen .

——
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